
  Seite: 1/2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorlage 
 

Geschäftsbereich 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

GB 4 Finanzen und Beteiligungssteuerung 
 
403.03 Beteiligungsmanagement 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Simon Stäbe 
563 5215 
 
simon.staebe@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

06.05.2025 
 
VO/0504/25 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

01.07.2025 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung  
                          und Betriebsausschuss WAW Entscheidung 

 

Jahresabschluss 2023 der Delphin Verwaltungs GmbH 

 
Grund der Vorlage 
Feststellung des Jahresabschlusses 
 
Beschlussvorschlag 
Der Vertreter der Stadt wird beauftragt, in der ordentlichen Gesellschafterversammlung der 
Delphin Verwaltungs GmbH (nachf. DV) wie folgt abzustimmen: 
 

1. Der vorgelegte Jahresabschluss der DV - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung und Anhang - für das Geschäftsjahr 2023 wird festgestellt.  
 

2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.752,03 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.  
 

3. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt. 
 
Einverständnisse 
Entfällt 
 
Unterschrift 
Thorsten Bunte 
 
Begründung 
Der Unternehmensgegenstand der Delphin Verwaltungs GmbH besteht in der Übernahme 
von Komplementärfunktionen, im Wesentlichen in der Geschäftsführung der Delphin 
Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG.  
 
Die Bilanz der Delphin Verwaltung GmbH schließt zum 31. Dezember 2023 
 
in Aktiva und Passiva mit          64.186,95 € 
(Vorjahr: rd. 62 T€) ab. 
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Der Jahresüberschuss 
beträgt für das Geschäftsjahr 2023            1.752,03 € 
(Vorjahr: Jahresüberschuss von rd. 2 T€) 
 
Umsatzerlöse werden nicht erzielt. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die 
Haftungsvergütung für die Geschäftsführung.  
 
Klimacheck 
 

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die 
Klimafolgenanpassung? 

X neutral /nein 

☐ ja, positive Auswirkungen 

☐ ja, negative Auswirkungen 

Begründung: Der Beschluss der Vorlage hat keine Auswirkungen auf den Klimaschutz und 
die Klimafolgenanpassung, da es sich um einen rechnerischen Abschluss handelt. 

 

Anlagen 
Anlage 01: Bilanz, GuV 
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